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Re-Use Netzwerk Hessen 

Beitragsordnung 

Beschlossen am 10.07.2025 

 

§1 Mitgliedsbeitrag 

a) Alle Mitglieder des Re-Use Netzwerk Hessen e.V. zahlen einen Mitgliedsbeitrag. 

 

§2 Beitragshöhe 

a) Der jährliche Mitgliedsbeitrag ergibt sich aus der Beitragsstaffelung.  

b) Ein freiwillig höherer Beitrag kann regelmäßig, aber auch einmalig gezahlt werden. Hierfür 
wird eine individuelle Vereinbarung mit dem Vorstand getroffen. Die freiwillige Erhöhung des 
Mitgliedsbeitrags führt zu mehr freien Mitteln für die Erfüllung des gemeinnützigen 
Satzungszwecks.  

c) In begründeten Ausnahmen kann der Vorstand im Interesse des Vereins im Einzelfall eine 
Beitragsermäßigung oder die vollständige Befreiung von der Zahlung des Mitgliedsbeitrags 
gewähren. 

d) Folgende Beitragsstaffelung ist zur Bestimmung der jeweiligen Beitragshöhen festgelegt: 

 

Beitragsgruppe 1 - Körperschaften des öffentlichen Rechts (Landkreise, Kommunen, 
kreisfreie Städte) sowie sonstige kommunale Einrichtungen 

Kommunale Gebietskörperschaften zahlen einen Mindestbetrag von 0,0019 EUR pro 
Einwohner pro Jahr. Der Mindestbeitrag eines kommunalen Regie- oder Eigenbetriebs sowie 
kommunaler Zweckverbände berechnet sich entsprechend der zugehörigen 
Körperschaft(en). 

Zur Vereinfachung der Abrechnung ist der Beitrag auf die Zehnerstelle zu runden. Die 
aktuelle Beitragshöhe ist aus der beigefügten Tabelle in Anlage 1 zu entnehmen. 

Beispiel: 274.484 Einwohner | Ew x 0,0019 € = 521,52 € | Mindestbeitrag, gerundet: 520 € 

 

Beitragsgruppe 2 – Privatrechtliche Gesellschaften mit Einnahmen durch 
Wiederverwendung 

Privatrechtliche Gesellschaftsformen (z.B. Vereine, Verbände, GmbH, GbR) die Einnahmen 
mit gebrauchten Waren erzielen (z.B. durch Reparatur, Aufarbeitung, Verkauf) zahlen einen 
gestaffelten Beitrag, der sich am Umsatz orientiert. 

Maßgeblich ist dabei der Umsatz aus den Geschäftsfeldern mit Bezug zur Re-Use (z.B. 
Umsatz des Secondhand-Kaufhauses), bezogen auf das Vorjahr bzw. das letzte 
abgeschlossene Betriebsjahr. 
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Staffelung: 

Umsatz in EUR Richtwert Jahresbeitrag 
bis 250.000 EUR 200 EUR / Jahr 
250.000 – 500.000 EUR 500 EUR / Jahr 
500.001 – 1.000.000 EUR 750 EUR / Jahr 
über 1.000.000 EUR 1.000 EUR / Jahr 

 

Beitragsgruppe 3 - Sonstige 

Mitglieder, die weder der Beitragsgruppe 1 oder 2 angehören (bspw. Vereine, Initiativen und 
Einzelpersonen, die sich für Wiederverwendung einsetzen) sind von Beitragszahlungen 
befreit. 

Ein freiwilliger Jahresbeitrag in Höhe von 60 EUR wird begrüßt. 

 

§ 3 Erhebung der Mitgliedsbeiträge 

a) Der Beitrag ist ein Jahresbeitrag. 

b) Der Beitrag ist am ersten Werktag im Juni des Jahres fällig. Die Beiträge sind auf das 
Beitragskonto des Vereins zu zahlen. Die Bankverbindung lautet:  
[Name der Bank, BIC und IBAN des Kontos] 

c) Die Mitglieder können dem Verein für den Beitragseinzug ein SEPA-Lastschriftmandat 
erteilen, das vom Mitglied jederzeit widerrufen werden kann. Kosten, die durch 
Rücklastschriften entstehen, sind vom Mitglied zu tragen. 

d) Eine Ratenzahlung ist mit dem Vorstand abzusprechen. Die Begründung ist dem Vorstand in 
Textform mitzuteilen. 

 

§ 4 Beitragsänderung 

a) Das Mitglied teilt zu Beginn seiner Mitgliedschaft die notwendigen Angaben zur Bestimmung 
des jeweiligen Beitrags mit.  

b) Die Mitglieder verpflichten sich, jährlich ihre Beitragshöhe zu überprüfen und eine etwaig 
erforderliche Anpassung dem Verein bis zum 30.04. eines Jahres mitzuteilen. Der Beitrag des 
Vorjahres gilt auch für das Folgejahr als verbindlich, sofern das Mitglied nicht bis zum 30.04. 
einen anderen Beitrag für das Folgejahr in Textform mitteilt. 

 

§ 5 Unterjährige Ein- oder Austritte 

a) Der Mitgliedsbeitrag ist unabhängig vom Datum eines unterjährigen Ein- oder Austritts und 
wird in voller Höhe als Jahresbeitrag fällig. Eine Rückerstattung eines bereits gezahlten 
Jahresbeitrags erfolgt nicht. 
 

Die Beitragsordnung wurde in dieser Fassung vorgelegt und beschlossen bei der Gründungs-
sitzung am 10.07.2025. in Frankfurt am Main. 
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ANLAGE 1 

MINDESTBEITRÄGE NACH EINWOHNERZAHLEN DER LANDKREISE UND KREISFREIEN 
STÄDTE IN HESSEN 

siehe Hessisches Statistisches Landesamt (Februar 2025): Statistischer Bericht. Die 
Bevölkerung der kreisfreien Städte und Landkreise Hessens am 31. Dezember 2023 nach Alter 
und Geschlecht. Fortschreibungsergebnisse auf Basis Zensus 15. Mai 2022. Kennziffer: A I 6 - 
j/23. 
https://statistik.hessen.de/sites/statistik.hessen.de/files/2025-02/ai6_j23_aa.pdf 

Beispielrechnung: 
 

EINWOHNER EINW X 0,0019 € GERUNDET 
Bergstraße  274.484 521,52 € 520 € 
Darmstadt 164.832 313,18 € 310 € 
Darmstadt-Dieburg  302.263 574,30 € 570 € 
Frankfurt am Main 749.596 1.424,23 € 1.420 € 
Fulda  222.688 423,11 € 420 € 
Gießen  268.141 509,47 € 510 € 
Groß-Gerau  267.920 509,05 € 510 € 
Hanau (kreisfrei ab 2026) 96.786 183,89 € 180 € 
Hersfeld-Rotenburg  118.010 224,22 € 220 € 
Hochtaunuskreis  240.622 457,18 € 460 € 
Kassel 230.742 438,41 € 440 € 
Kassel  197.065 374,42 € 370 € 
Lahn-Dill-Kreis  254.444 483,44 € 480 € 
Limburg-Weilburg  174.281 331,13 € 330 € 
Main-Kinzig-Kreis (mit Hanau) 419.055 796,20 € 800 € 
Main-Taunus-Kreis  238.593 453,33 € 450 € 
Marburg-Biedenkopf  243.093 461,88 € 460 € 
Odenwaldkreis  94.246 179,07 € 180 € 
Offenbach  356.578 677,50 € 680 € 
Offenbach am Main 131.845 250,51 € 250 € 
Rheingau-Taunus-Kreis  186.050 353,50 € 350 € 
Schwalm-Eder-Kreis  180.368 342,70 € 340 € 
Vogelsbergkreis  101.494 192,84 € 190 € 
Waldeck-Frankenberg  155.135 294,76 € 290 € 
Werra-Meißner-Kreis  98.055 186,30 € 190 € 
Wetteraukreis  310.705 590,34 € 590 € 
Wiesbaden 287.241 545,76 € 550 € 

 
 

MINDESTBEITRÄGE NACH EINWOHNERZAHLEN DER GEMEINDEN IN HESSEN  

siehe Hessisches Statistisches Landesamt (Februar 2025): Statistischer Bericht. Bevölkerung in 
Hessen am 30. Juni 2024 und Bevölkerungsbewegungen im 1. Halbjahr 2024 nach Gemeinden 
(vorläufige Ergebnisse). Fortschreibungsergebnisse auf Basis Zensus 15. Mai 2022. 
https://statistik.hessen.de/sites/statistik.hessen.de/files/2025-02/ai2_aii_aiii_av_24-1hj.pdf  

https://statistik.hessen.de/sites/statistik.hessen.de/files/2025-02/ai6_j23_aa.pdf
https://statistik.hessen.de/sites/statistik.hessen.de/files/2025-02/ai2_aii_aiii_av_24-1hj.pdf

